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An die Arrre« Kürgermeister de« Kreist«.
An leistungsschwache Gemeinden, die durch Armenlasten stark

Anspruch genommen sind werden aus Staatsrente Beihilfen hier¬
gewährt. Ich ersuche Sie daher spätesteus bis zum 10. Sep-

oberd. Js . zu berichten:
a) den Betrag der gesamten Armenlasteo für daS Rechnungs¬

jahr 1914,
d) die Einnahmen für die Armenpflege für daS Rechnungs¬

jahr 1914 (Zinsen, Erstattungen von Kosten).
Die Frist ist einzuhalten, wird auf eine Beihülfe reflektiert.
Westerburg, den 30. August 1915.

Der Kandrat.
A« die Herren Kürgermeister de« Kreist«.

Ich ersuche um Einsendung deS Wegewärtervertrages. Dabei
:anzugcben

1. Vor- und Zuname l . . .
2. Geburtstag I M  WegewarterS.
3. Tag des EiotrittS als Wegewärter.
Erledigung erwarte ich bis 10. Septemberd. Js . spätestens.
Westerburg, den 30. August 1915.

Ler Vorsitzende des KreisausschusseK
des Kreises Westerburg.

BiehsenchenpolizeikicheAnordnung.
Auf Grund der §§ 18 fla. deSV>ehseuchengesetzeS vom 26.

•1909 (Reichsgesetzdl. 6 . 519) wird hiermit mit Genehmigung
ÜHerrn Regierungspräsidenten folgendes bestimmt:

Nachdem in der Gemeinde Steinefrenz durch das Gutachten
beamteten Tierarztes die Maul>und Klauenseuche amtlich fest-

ichellt worden ist, wird hiermit die Gemarkungssperre über den
biannte» Ort verhängt. Danach ist das Durchtreiben von Rind-

Feldgemarkuog verboten.
«1 rBt m Zuwiderhandlungen gegen dieses Verbot werden nach 8 66 a.

... io*>O. mit Geldstrafe bis 150 Mark oder mit verhältnismäßiger
' yflft bestraft, sofern nicht nach den bestehenden gesetzlichen Be>

ungen eine höhere Strafe verwirkt ist.
nacö. 3m Uebrigen verweise ich auf meine biehsenchenpolizeiliche

J; hat '" rduung vom 30. 12. 1914, KreiSbl. Nr. 1 von 1915.
o* » » Diese Verordnung tritt sofort mit ihrer Veröffentlichung im

"Meisblatt in Kraft.

Sam
klag
oillige
iäter
c vorg

Preis!|

tz bestndl!
ild zu er'
rch die'
eiwilliP

nstände»
Griff-,

nii sl-h, Schweinen, Schafe« und Ziegen durch den Seuchenort und■ ■ ■

Westerburg, den 30.
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August 1915.
Der Kandrat. Abicht.

Biehsenchenpolizeiliche Anordnung.
Auf Grund der 88 18 flg. des BiehseuchengesetzcSvom
*909 (ReichSges.-Ll. Seite 519) wird hiermit folgendes

>»ck0 Nachdem die Maul- und Klauenseuche in der Gemeinde Laden
an Feü 5 ,tö e* >st, wird meine viehsenchenpolizeiliche Anordnung vom 6.

ickeit. ™*1915 KreiSbl. Rr. 55 für die Gemeinde Cadeo aufgehoben.
° „r i* » Diese Verordnung tritt sofort mit ihrer Veröffentlichung im

ir ^eirblott in Kraft.
Asaer,!^ Westerburg, den 30. August 1915. Der Kaudrat.

der Gemeinde Giesenhausen ist die Maul- und Klaucn-
amtSlierärztlich festgestellt worden. OrlSsperre ist verhängt.
Warienberg . den 28. August 1915. Der Kandrat.

Bekanntmachung
über ei« Schlachtverbot für trächtige Kühe ««> Kaue».

Vom 26. August 1915.
Der Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes über

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftliche» Maßnahmen
usw. vom4. August 1914(Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Ver¬
ordnung erlaffen:

§ 1. Kühe, Rinder, Kalbinnen sowie Sauen, welche sich in eine«
derart vorgeschrittenen Zustand der Trächtigkeit befinden, daß diese
den mit ihnen beschäftigten Personen erkeonbar ist, dürfen nicht
geschlachtet werden.

8 2. Ausnahmen können in Einzelfitlle» bei Borliegen eines
dringenden wirtschaftlichen Bedürfnisses von den durch die LandeS-
zentralbehörden bestimmten Behörden zugelaffen werden.

§ 3. DaS Verbot(§ 1) findet keine Anwendung auf Schlach¬
tungen, die erfolgen, weil zu befürchten ist. daß das Tier an einer
^krankung verenden werde, oder weil es infolge eines Unglücksfalls
sofort getötet werden muß. Solche Schlachtungen sind jedoch der
nach§ 2 zuständigen Behörde spätestens innerhalb dreier Tage nach
der Schlachtung anzuzeigen.

8 4. Die Landeszeotralbehörde« erlaffe« bie Bestimmungen zur
Ausführung dieser Verordnung.

Sie können«eitere Beschränkungen für das Schlachte« von
Vieh anordnen.

8 5. Wer diese Verordnung oder bie auf Grund deS § 4 er¬
lassenen Bestimmungen oder Anordnungen Übertritt, wird mit
Geldstrafe biS zu eintausendfünfhundert Mark oder mit Gefängnis
biS zu drei Monaten bestraft.

8 6. Diese Verordnung tritt mit dem 3. September 1915 i«
Kraft. Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt des Außerkraft¬
tretens.

Die Verordnung findet auf das auS dem Ausland eingeführte
Schlachtvieh keine Anwendung.

Kerlin, den 26. August 1915.
Dev Stellvertreter des Reich»ka«kker«

_ Delbrück._
Bekanntmachung

über de« Uerbehr mit KSlfenfrüchte« . Vom 26. Aug. 1915.
Der Buudesrat hat auf Grund des 8 3 deS Gesetzes über die

Ermächtigung deS Bundesrats zu wirtschaftlichen Maßnahmen usw.
vom4. August 1914 (Reichs-Gesetzbl. S . 327) folgende Verord¬
nung erlasse«:

8 1. Erbsen, Bohnen und Linsen (Hülsenfrüchte) dürfen nur
durch die Zentral-EinkaufSgesellschaftm. b. H. in Berit» abgesetzt
werden.

Diese Vorschrift gilt nicht
1. für Ackerbohneo, Sojabohnen, Erbsenschalen und -kleie(8 1

A und B der Bekanntmachung über den Verkehr mit Kraft-
fnttermittetn vom 28. Juni 1915 sReichS Gesetzbl. S . 399]) ;

2. für die Lieferung von Hülsevsrüchlen an Naturalberechtigte,
insbesondere Altenteiler und Arbeiter, die diese kraft ihrer
Berechtigung oder als Lohn zu beanspruchen haben;

3. für Hülsenfrüchte die von Unternehmern landwirtschaftlicher
Betriebe oder von Händler« mit Saatgut für Saatzwecke
geliefert werden, soweit die Unteruehmer oder die Händler
sich nochweiSlich in den letzten zwei Jahren mit dem Berkaufe
von Hülseafrüchten zu Saatzwecken befaßt haben. Der Nach¬
weis ist durch eine behördlich beglaubigte Bescheinigung zu



»bringe ». Die Landeszentralbehörde » bestimmen , wer für
Ausstellung dieser Bescheinigungen zuständig ist;

4 . für frisches Gemüse und für eingemachte Hülsenfrüchte in ge-
schlofseue» Behältnisse » (Konserven ) ;

5 . für Hülsenfrüchte , solange sie sich im Gemenge mit anderer
Frucht befinden;

6 . für Hülsenfrüchte die im Eigentume der Heeresverwaltung oder
der Marineverwaltung stehen;

7 . für Hülsenfrüchte , die von der Zentral -Einkaufsgesellschaft zur
Abgabe an Verbraucher weitergegeben sind.
Besitzer von Hülsenfrüchten dürfen aus ihren Vorräten ins¬

gesamt 1 Doppelzentner von jeder Art ohne Vermittelung der
Zentral -Einkaufsgesellschaft absetzen.

§ 2. Wer Erbsen , Bohnen oder Linsen gedroschen oder unge.
droschen mit Beginn de» 1 . Oktober 1915 in Gewahrsam hat , ist
verpflichtet , die vorhandenen Mengen getrennt nach Arten und
Eigentümer « unter Nennung der Eigentümer den vou der Landes-
Zentralbehörde z» bestimmenden Stellen anzuzeigen . Die Anzeige ist bis
zum 5. Oktober 1915 zu erstatten . Anzeigen über Menaeu , die
sich mit Beginn des 1. Oktober 1915 unterwegs befinden , sind un-
verzüglich nach dem Empfange von dem Empfänger zu erstatten.
Geht der Gewahrsam an den aogezeigten Mengen nach Erstattuug
der Anzeige auf eine» anderen über , so hat der Anzeigepflichtige
bioueo einer Woche de» Verbleib der Mengen anzuzeigen.

Die Stellen , denen die Anzeigen zu erstatten sind, habe » die
Anzeigen unverzüglich an die Zentral - EiukaufSgesellschaft weiterzu-
gebe».

I » der Anzeige ist anzugebe » , welche Mengen nach § 1 Abs.
2 Nr . 3 und »ach § 5 Abs . 2 beansprucht werden.

Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf die im § 1 Abs . 2
unter Nr . 1, 2. 4 bis 7 aufgeführte » Arten und Mengen ; ferner
find »icht auzvzeigen Menge , unter 1 Doppelzentner von jeder Art.

§ 3. Werden Hülsenfrüchte im Gemenge (8 1 Abs . 2 Nr . 5)
»achträgltch ausgesondert , so uuterliegen sie der Anzeigepflicht nach
Maßgabe des § 2 . Die Anzeige ist binnen 3 Tagen noch der
Aussonderung zu erstatte ».

8 4. Die Besitzer von Hülsenfrüchten , die nach 8 1 nur durch
die Zeutral .EinkaufSgesellschaft abgesetzt werden dürfen , haben für
Aufbewahrung und pflegliche Behandlung derselben zu sorgen . Sie
dürfen ihre Vorräte nur mit Zustimmung der Zentral -EinkaufSge-
sellschaft verarbelteu . Sie haben dieser auf Erfordern Auskunft
zu geben . Proben gegen Erstattung der Portokosteu rinzusenden
oder Besichtigung der Frucht zu gestatten.

Die zuständige Behörde k- un auf Antrag der Zentral -Ein«
kaufSgesellschaft anordneo , daß die Frucht von dem Besitzer mit
de» Mittel » seine? landwirtschaftlichen Betriebs binnen einer be-
stimmten Frist ausgedroschen wird . Kommt der Verpflichtete dem
Verlange » nicht nach, so kann die zuständige Behörde auf Antrag
der Zentral -Emkaufsgesellschaft das AuSdreschen auf dessen Kosten
durch eisen Dritten vornehmen laste «. Der Verpflichtete hat die
Vornahme in feinen Wirtschaftsräumen und mit de» Mitteln seines
Betriebs zu gestatten.

8 5. Die Besitzer von Hülsenfrüchten haben die Vorräte , soweit
diese nach 8 1 nur durch die Z -ntral -Einkaufsgesellschaft abgesetzt
werde » dürfe » , der Zentral -EinkaufSgesellschaft auf Verlangen käuf¬
lich zu überlassen und auf Abruf zu verladen . Sie können lhrer-
seitS verlangen , daß die Zentral -Einkaufsgesellschaft diese Vorräte
käuflich übernimmt , und eine Friß zur Abnahme fetzen, die min-
bestens vier Woche » betragen muß . Nach Ablauf der Frist erlischt
die Absatzpflicht »ach 8 1-

Die Vorschrift des Abs . 1 Satz 1 gilt nicht für die Hülsen-
früchte , die der Besitzer i» seinem landwirtschaftlichen Betriebe zur
nächsten Bestellung nötig hat oder deren er zu seiner Ernährung
oder zur Ernährung der Angehörige » seiner Wirtschaft einschließlich
deS Gesinde « bedarf . De « Angehörige » der Wirtschaft stehen gleich
Naturalberechtigte , insbesondere Altenteiler und Arbeiter , soweit sie
kraft ihrer Berechtigung oder als Lohn Hülsenfrüchte zu bean¬
spruchen haben.

Die näheren Bestimmungen über die Lieferung und Abnahme
erläßt der Reichskanzler.

8 6 . Die Zentral -Einkaufsgesellschaft hat dem Verkäufer für
die abgenommenen Mengen eine» angemessene « UebernahmepreiS zu
zahlen.

Der UebernahmepreiS darf » icht übersteigen
bei Erbsen 60 Mark für den Doppelzentner,
bei Bohnen 70 „ „ „ „
bei Linsen 75 „ „ „ „

Die Uebernahmepreise gelten für Lieferung oh«e Sack . Für
leihweise Ueberlasiung der Säcke darf eine Sackleihgebühr bis zu
1 Mark für die Tonne berechnet werden . Werden die Säcke nicht
binnen einem Monat noch der Lieferung zurückgegeben, io darf die
Leihgebühr dann um 25 Pfg . für die Woche bis zum Höchstbetrage
von 2 Mark erhöht werden . Werden die Säcke mitverkanft , so
darf der Preis für den Sack nicht mehr als 80 Pfg . und für den
Sack , der 75 Kilogramm oder mehr hält , nicht mehr als 1,20 Mk.
betragen . Der Reichskanzler kann die Sackleihgebühr und den
EackpreiS ändern . Bei Rückkauf der Säcke darf der Uuterschied

zwischen dem Verkauf und Rückkaufspreis den Satz der Sackleih^
bühr nicht übersteigen
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Die Uebernahmepreise umfasten die Kosten der Sef5rbeeu «|
bis zur Verladestelle des OrteS , von dem die Ware mit der Bah,
oder zu Waffer versandt wird , sowie die Kosten der Einladen?
daselbst.

8 7 . Ist der Verkäufer mit dem von der Zentral -EiokausSge-
sellschaft gebotenen Preise nicht einverstanden , so setzt die zuständig,
höhere Verwaltungsbehörde den Preis endgültig fest. Sie bestimmt
darüber , wer die baren Auslage » des Verfahrens zu tragen fa
Der Verpflichtete hat föhne Rücksicht auf die endgültige Festsetzu,,! l9-
des Uebernahmepreises zu liefern , die Zentral - Einkaufsgesellschlistf »^
hat vorläufig den von ihr für angemessen erachteten Preis zu zahl»,

Erfolgt die Ueberlasiung nicht freiwillig , so wird das Eig «,.
tum auf Antrag der Zentral -Einkaufsgesellschaft durch Anordnung
der zuständige » Behörde auf die Zentral -Einkaufsgesellschaft ober jtenbt
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die von ihr i» dem Antrag bezeichnte Person übertragen . Di,
Anordnung ist an den Eigentümer zu richte «. DaS Eigentum geh!
über , sobald die Anordnung dem Eigentümer zugeht.

Neben de»i Uebernahmepreise kann für die Aufbewahrung bei
längerer Dauer eine angemessene Vergütung gezahlt werden , den,
Höhe die höhere Verwaltungsbehörde des Aufbewahrungsorts enb»
gültig festsetzt.

§ 8 . Die höhere Verwaltungsbehörde entscheidet endgültig üb«
alle Streitigkeiten , die sich zwischen den Beteiligten aus der
fordern »- zum Dreschen oder zur käuflichen Ueberlasiung sowie flttSfepeifeß
der Ueberlasiung ergeben . Uebei

8 9 . Die Zentral -Einkaufsgesellschaft darf die übernommem \\ Am
Hülsenfrüchte nur au die Heeres - und Marineverwaltung,
die Kommunalverbände oder an die vom Reichskanzler bestimmt
Stellen adgeben . . _

Der Reichskanzler kann die Bedingungen und Preise bestimme,, ,n He
zu denen die Zentral -Einkaufsgesellschaft die von ihr übernommen,
Mengen zu verteilen und abzugeben hat.

8 10 . Wer Hülsenfrüchle zu Saatzwecken
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zogen hat , um höchstens fünf vom Hundert , wen « er Weiter »«-
käufer ist, um höchstens zeh» vom Hundert überschreite»

8 11 . Die Landeszentralbehördeo erlasien die erforderlich«
Ausführungsbestimmungen . Sie bestimme « namentlich , wer oltAgg.
höhere Verwaltungsbehörde , als zuständige Behörde und als K» l>̂ ^er
munalverband im Sinne dieser Verordnung anzusehen ist.

8 12 . Der Reichskanzler kann von den Vorschriften dieser 8i
ordnung Ausnahme » gestatten.

8 13 . Mit Gefängnis bis zu sechs Monaten oder mit &
strafe bis zu füafzebntausend Mark wird bestraft:

1 . wer dem § 1 zuwider Hülsenfrüchte in anderer Weise
durch die Zeutral -EinkausSgesellschaft absetzt;

2 . wer die ihm nach 88 2 oder 3 obliegenden Anzeigen nicht»
der gesetzten Frist erstattet oder wer wiffenllicy unrichtig
oder unvollständige Angaben macht;

3 . wer der Verpflichtung zur Aufbewahrung und pflegliche » 8t' n übe
DienHandlung (8 4 Abs . 1) zuwiderbandelt;

4 . wer die als Saatgut freigelasienen Hülsenfrüchte (81 „
Nr . 3) ohne Zustimmung der Zentral -Einkaufsgesellschaft j« ^
andere « als Saatzwecken abfctzt oder verwendet ; t. L

5 . wer den von den Landeszentralbehördeo erlassenen AusM | tnb
rvngsbestimmurigen zuwiderhandelt ; » auf

6 . wer die ihm gemäß 8 10 vorgeschriebenen Preise « icht irineM ilgenbe
§ 14 . Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Verkünd «» i,j B -

in Kraft . Der Reichskanzler bestimmt den Zeitpunkt deS Außer- 5,
krafttrrtenS.

Berlin , den 26. August 1915.
Der Stellvertreter ves Reichskanzlers . Delbrück.
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Bekanntmachung
«der das Verbot des Verkaufs von Grbfe « , Koh" "». °
«nd Linse « auS der Ernte des Jahres 1915 . Vom 26 . Aug . leihst,.

Auf Grund des 8 2 der Vererdnuog über daS Verbot Wl*
Vorverkaufs der Ernte 1915 ufw . vom 17 . Juni 1915 (RE
Gefetzbl . S . 341 ) bestimme ich

Kaufverträge über Erbsen , Lohnen und Linsen auS der >»'
ländischen Ernte deS Jahres 1915 sind nichtig . Die « gilt a»
für Verträge , die vor der Verkündung dieser Verordnung^
schlossen sind, soweit diese Verträge nicht bereits seitens
käufers erfüllt sind.

Kerli « , den 26 . August 1915.
_ Der Stellvertreter de» Reich»ka« rler». Delbrü cks«̂ 7

Die s. Zt . im Unterlahnkreise ausgebrochene Maul - ua"
Klauenseuche ist erloschen . Rindvieh - und Schweinemärkte könne" !, {jfle
nunmehr wieder stattfinden.

Diez, den 29. August 1915._ Der Kaudrat>
Unter dem Viehbestände des Wilhelm Thomas in Uam w^  Wx,

bach sowie bei je einem Schwein des Hermann Hain , Carl
und Ernst Waldschmidt in Frohnhausen ist die Maul - und Klaue
seuche amtlich festgestellt worden . Die erforderlichen Schutzs ĵ ' “1
regeln sind angeordnet . . j 1

DiUrntmrg . den 29 . August 1915 . Der Landr - r.
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Bekanntmachung;,ckleiig !-

ldas Außerkrafttreten der Kekauntmachnng « ber
« ! ' -öchstpreise fnr Speis,Kartoffel « vom 15 . Febr . 1915.

Einlad EZom 26 . August 1915.
" Der Bundesrat hat auf Grund des § 7 Abs . 1 Satz 2 der

iukausS,!- Mtmachung über die Höchstpreise für Speisekartoffeln vom 15.
zuständig! ,ar (Reichs -Gesetzbl . S . 95 ) folgende Verordnung er-

raaen2 °Die Bekanntmachung über die Höchstpreise der Speisekartoffeln
F ' stsetzm 15- Februar 1915 (Reichs -Gesetzbl. S . 95 ) tritt hiermit
aefelllcfanfti
su S » " litt , den 26 . August 1915.

aS Eigl^ § " Stellvertreter de » KeichoKrruxler » . Delbrück.

Inorbaunj Es ist von Wichtigkeit , daß in diesem Jahre die vielerorts zu
hast öd-, rtcnbe Eich- und Buchmast im Interesse der Volksernährung

ntu'm gch ^ Ecleichteluag der Viehhaltung «ach Möglichkeit ausgenutzt
Das kann ^ geschehen durch den Eintrieb voa Schweinen —

lürang öti Schafen — in die masttragenden Bestände , durch bas Etn-
oen, den, ,!>a her Eicheln und Bucheln , zwecks späterer Verfüttcrung
rorlS ctti. gtaflc und durch die Herstellung von Speiseöl aus Bucheln

’t 1»reßrückstände zugleich einen guten Futterküchen für Rind-
ultig ubtt Schweine und Schafe liefern.
i der W Die Oclbereitung auS Bucheln ist bei dem bestehenden Mangel
,owie M ipeifeßlc« von hervorragendem gemeiowirtschaftlichen Interesse.

lieber den Eintrieb von Schweinen usw. in die Staatsforsten
nommem jj Ausbruch des Krieges eine Reihe von allgemeinen Verfü¬
llung , « „ ergangen , die namentlich auch hinsichtlich der Unentgeltlich-
DctttmmttR|(| Eintriebes von Schweinen auch für die masttragenden De-

i in Kraft bleiben . Den Schweinen usw . sind aber im kom-
veltimmu, Herbst , wie ich hiermit bestimme, von den masttragenden
nommem ibcn nur die zu öffnen , die entweder wegen der Geringfügig-

ii Mast oder wegen mangelnder Arbeitskräfte überhaupt nicht
arf die « ,«melt werde « können oder in denen das Sammelgeschäft be-

sclbst zi- »kendet wurde.
Weiterv ». Heber das Sammeln von Eicheln und Bucheln in de» Staats«

^im kommenden Herbst bestimme ich folgendes:
1. Dos Sammeln erfolgt grundsätzlich für Rechnung der Der-
1- Sammelerlaubnisscheine sind nur unter den Borausse-
der lfd . Nr . 7 dieser Verfügung auszugebe » .

i Dos Sammeln soll nach Möglichkeit io allen hierfür in
1t kommenden Beständen durchgeführt werde » und ist, damit
Ziel erreicht wird , in Angriff zu nehmen sobald die Früchte
eichender Menge gefallen sind, und der Stand der land«
Etlichen Arbeiten , insbesondere der der Kartoffelernte , die
>inchnahme größerer Mengen von Arbeitskräften für den Wald

, - 5 Eine Schädigung der landwirtschaftlichen Interessen durch
n wteßti» ii,Hcranziehen der Anwohner des Waldes zum Sammeln
unrichtl«! ichklu und Bucheln ist unter allen Umständen zu vermeiden.

„ ' -.Der zuständige Forstbeamte hat das Sammeln zu leiten
Iticven w überwachen und ist dafür verantwortlich , daß es innerhalb
- 1 ihm , Dienstbezirks , soweit ihm die erforderlichen Arbeitskräfte zur
5nrJ ul '“ H£! ^ ^cn , sachgemäß und im Sinne der lfd . Rr . 2 dieses
cllfchait i» ftg auch vollständig durchgeführt wird.

m 8k .',t. t 1)02 einfac&e Auflesen der Bucheln vom Boden nicht
n Ruswe lAnd fördert , kann auch ihr Abklopfea vou den masttragenden
. r Mit ? flB̂ untergebreitete Tücher oder ihr Zusammenfegen mit
t tnneM igenber Reinigung des gewonnenen Gutes durch Werfen und
^rkülldll>! , jg F ^ ge kommen.
eS Ausei- 5. jj ag  Sammeln wird vorzugsweise mit Frauen und Kinder«

' »er Regel gegen Stücklohn — nach Gewicht — auszuführen

Delbrück.
Der Stücklohn , der in der Regel die Vergütung aller Arbeit

Ablieferung des gereinigten Samens an dir Verwaltung in
, Kohatt soll , ist so reichlich zu bemeffen, daß er einen starke«
!lug. 1915- iur Beteiligung an dem Sammeln in sich trägt . Er wird
Verbot K* frsizusetzen sein, je geringer die Mast ausgefallen ist.
5 (RM ^ den der Höhe deS SammellohneS wird auch die Zahl und

' e Lage der Aboahmestellen sowie die rasche Zahlung der
gs der i«' , ^ hne das Angebot von Sammlern günstig beeinflussen

gilt au<J ;
dnung V ; * ,e  von de« Sammlern abgelieferten Früchte sind vou

deS Lik' Haltung nach einer der gebräuchlichen Methoden mit Sorg.
®“ nbeIn  und bis zur weitere » diesseitigen Bestimmung

^Verwertung aufzubewahre «.
Velbrück̂ Hat die Verwaltung das Sammeln für eigene Rechnung
büiTut» C >o können diejenigen Personen, die sich an dem Sammel«
-kte könne" mit Eifer beteiligt haben , Erlaubnisscheine zum Sammeln

» eigeuen Bedarf ln bestimmte » hierzu aogewieseneu Bestände«
.»«eat -rhatten.

W - 9- de« 7 . August 1915.
c MRetnit,w  für Landwirtschaft Domänen «. Forste».
ch Klaue"' ^_An sämtliche Herren Regierungspräsidenten. _
Zchutzm»"' ir e® Antrag auf Erteilung der Genehmigung zur Abhaltung

mit Kichtbitder « io der Provinz Hessen-Nassau
mdrot « 4 nicht zu entsprechen . Nach dem gefälligen Schreibe«

vo « 21 . d . MtS . könne« die Veranstaltusgeu als im Interesse der
Kriegswohlfahrtspflege liegend nicht angesehen werde «, weil irgend
wie rn das Gewicht fallende Einahmen zu Gunsten dieser Wohl-
fahrtszwecke nach Ihren eigenen Angabe « keineswegs gesichert sind.

Bei den Auköndigungen der Vorträge ist daher künfttg
jeder Hittmei « darauf n « r« tSstis . daß es sich um eine Ver¬
anstaltung im Jutereffe der KriegSwohlfahrtspflege handele.

Caffel . den 25 . August 1915.  Der Gberprastdent.

Wird hiermit zur Beachtung veröffentlicht.
Westerburg , den 29. August 1915. Der zandrat.

Bekanntmachung
betr . : Kestandserhrbung von Schlafdecke « « nd Pserde-

decken(Wottacho) (Schluß).
8 4.

Ktiüztait tttib Ütelhvftfiif

.Die  im § 2 bezeichnet-» Gegelftäude sind von den in § 3
bczeichneten Meldepflichtigen zu melden.

Maßgebend für die Meldepflicht ist der am Beginn deS 1.
September 1915 (Stichtag ) tatsächlich vorhaudene Bestand.

Die Meldungen sind bis zum 12 . September 1915 unter Be«
Nutzung der vorschriftsmäßig auszufüllenden amtliche» „Meldescheine

(8 5 ) an da8 Webstoffmeldeomt der Kriegs -Rohstoff-
Abtetlung des Kgl . Kriegsministeriums , Berlin S W 48 , Berl.
Hedemanastr . 11. zu erstatten.

^ § 5.
Meldescheittr.

Die amtlichen Meldescheiue sind bei de« örtlich zuständigen
amtlichen Vertretungen des Handels (Handelskammern usw .) anzu»
fordern.

Die Auforderunz hat auf einer Postkarte (nicht mit Brief)
z« erfolgen , die nichts anders enthalten darf , als die Kopfschrift:

Meldescheiue für Decken̂ die kurze « «forderung der
Meldescheine und deutliche Unterschrift und Firmenstempel mit
genauer Adreffe.

Die Bestände sind nach de» borgedrucktev Sorte « getrennt
anzugeben.

Sämtliche in den Meldescheineu gestellten Frage « sind geua«
zu beantworten.

Weitere Mitteilungen irgendwelcher Art darf der Meldeschein
nicht enthalten , auch dürfen bei Einsendung der Meldescheine
sonstige schriftliche Erklärungen nicht beigefügt werden.

Auf einem Meldeschein dürfe » nur die Vorräte eines und
desselben Eigentümers , oder die Bestände einer und derselben Lager¬
stelle gemeldet werden.
. Die Meldescheine sind ordnungsgemäß frankiert an das Web.
stoffmeldeamt einzusendeu. Auf die Vorderseite der zur Uebersen-
dung von Meldescheinen benutzten Briefumschläge ist der Vermerk
zu fetzen: „ Enthält Meldescheine für Decken."

J 6-
Master.

Hat ein Meldepflichtiger mindestens 300 Decken derselben
Qualität in Eigentum ober Gewahrsam , so hat er je eine Decke
als Muster , ordnungsmäßig frankiert , dem Webstoffmeldeamt zu
übersende ».

Von reinbaumwollene « Decken sind keine Muster einzusenden.
Die Musterdecken sind an der Seite mit einem gut befestigten

Pappzettel zn versehen, auf dem der Name , Wohnort uad Straße
des Einsenders » die Anzahl der von dieser Qualität vorhandeueu
Decken, sowie daS Dessin mit deutlicher Schrift vermerkt sind.

Die Musterdecken werde » deu Einsendern wieder zurückgeschickt
werden.

- §***5* 7* -Lagerbuch.
^eber Meldepflichtige hat ein Lagerbuch einzurichte « , aus

dem jede Aendernng in den Vorratsweugen und ihre Verwendung
ersichtlich sein muß . Soweit der Meldepflichtige bereits ordnungs«
gemäß ein Lagerbuch führt , braucht er kein besonderes Lagerbuch
cinzurichten.

Beauftragteu der Polizei » und Militärbehörden ist jederzeit
die Prüfung des Lagerbuches sowie die Besichtigung der VorratS-
räume zu gestatten , in denen meldepflichtige Gegenstände z« ver¬
mute « sind.

8 8.
Anfrage « «ab Anträge.

Alle Anfragen und Anträge , die vorliegende Verordnung
betreffen , sind an das

Webstoffmeldeamt der KriegS -Rohstoff -Abteilung des
Kgl . Kriegsmisisteriums , Berlin 8 W 48 , Berl . Hedemaunstr . 11.

zu richte «.
Die Frage « und Anträge müssen ans dem Briefumschlag sowie

am Kopfe des Briefes den Vermerk tragen : „ Betrifft Bestandser¬
hebung für Decken."

Frankfurt a . M . , den 31 . August 1915.
XVIII . Armeekorps . Stellv . Generalkommando.

Der Kommandierende General:
Freiherr von Gall,  General der Jnfanterie.



5°lo Deutsche Aeichsanleiße.
(Dritte Kriegsanleihe .)

Zm Bestreitungd-r durch de» Krieg-rw-chl-n-n Ausgaben werden weitere Sv. Schuldverschreibungen,
Reichs hiermit zur öffentlichen Zeichnung aufgelegt.

»i . Schuldverschreibung«» sind seitens de« Reichs bis zum 1 Olteb . r 1«24 »-cht'uudt.
bis dahin ,««« als- auch ihr 3>»ss»k nicht herabgesetzt werde«. Die Inhaber könneng.dach»am,b
wie iiber jedes andere» «rtpapier jederzeit (durch Verlaus, V-rpsiindung usw., versngen.

Bedingungen.
1. ist die Keich - Vauk . Zeichnungen werden
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UridittuttfttffteiU tft Die «Qeiujuuuycu* ^ . . . » ^ lim nti
tt«n Sonnabend, den4. September, an bis Mittwoch, den 2— September, mittag h » ,i;;f

bei bemft ontor d" Reichshauptban, flr Wertpapiere in Berlin (P °st,ch->Ik°nt° Berlin Nr. 99, undb-, allen Zweiganstalten der ^ -
dem» °nt ' entgegengenommen. Die Zeichnungen können aber auch durch BermNtlang

der » s. i. tichee, Keeh. udtu «, (Preußischen Staatsbank) und der P «eupi,cheu Je «. «- ,.G«». >k' u,in  ^
Kerlt «. der KS«i- ttche« Aa«ptv««k in Nürnberg und ihrer Zweiganstalten, sowie ^ 0

sämtlicher deutschen Banken, Bankiers und ihrer Filialen,
sämtlicher deutschen öffentlichen Sparkassen und ihrer Verbände, n̂ n,
jeder deutschen Lebensversicherungsgesellschaft und J®

o - am Schal.-- -N.----N. Ans. .. ,« z-ichnung-n ts. , nm tll. ° .vb° ^

--UZD«
3- st- SB SSSS n'n".-r °Berrechnnng der . ch.

4. ÄÄi £ * , . au, Antrag d" Konwit dw R^ nMmk str Lzum1. Oktober 1916 vollständig kostenfrei°ufbewahr und°-rwaitet. «rne sperre wwo ' » füt  zgechZ meinw- M.MJk
5. s -ichna»»- !ch-in- WW M; 'SchE,en °ISnnm° »b« anchohm Beswmdnng' °°» ZeichnüÄcheinen in

ÄtÄlSifS MfÄSTw d-- P -st werden durch die Po,tan,.alten ansgege en.
6. Die Zuteilung findet tunlichst bald nachd-r ^ ichnung statt. Uê r die Sohe der Zutellimg entschei et be« Zet

stell- S-I-nde-- Wünsche wegen be. b̂ ' SSt ?™ „i «bL - elung °°n den B-rmi

Ln ^ ZL -m - rmestw - mgLmm ' Späteren' « »» ,en ans Abänderung de. SM- e>nng kann nicht stattg-geb-n
7. Die Zeichner können die ihnen zugeteilten Beträge vom 30. Septemberd. Js . an zederzeit bezahlen.

Sir sind verpflichtet: . . . .
R % de« jugeteilten Betrages “ •
JJ „• " ' . " " 22. Dezember 1915
25 J*t ' ! 1 ' " 22 . Januar 1916
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,u be-tchlen. F - . H. U * Sta2 <SSÄ5SSÄJ ^ 3rSig £
He Zrich»««»- » vi» ?«_. ^ 0? ^ der^ t Indes n7r in runden durch 100 teilbaren Beträgen des Nennwerts g lchci,
r „” :tai # ,nwe 'rden.' wn,ndie  Summe der Mtg gewordene» Teilbetrag. wenigstens 100 M-

Beispiel: ES müssen also spätestens zahlen- p" ?k
Mk. itimuXJS ; St 100 am 22. Dezember, Mk. 100 am 22. Januar,

bie Zeichner von Mk. 200
Mk. 100 am 24. November»Mk. 100 am 22. Januar,

die Zeichner von Mk. 100
Mk. 100 am 22. Januar. . ...

Die Zahlung hat bei derselben Stelle zu erfolgen, bei der dt- Zeechnnng angemeldet worden,st.

D-- '« Äl ' T -g- ibreeV 0I. it in Zahlung genommen. J
1 her Rinfenlauf der Anleihe erst am 1 April 1916 beginnt, werden auf sämtliche Zahlungen 5 °/o Stückzinsen vom

8‘ Lge ftBÄ -^e- vom September ab, bis zum 31. Marz 1916 zu Gunsten des Zeichners verrechnet. ^ ^

« z . SL StJaA & i  SS .« « . .. MW * .. ..db. de. °l'° . . . Mff g&am 18. Oktober „ tur L,ngc—
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iQift werden.nmet x\j\jyj«j/vuiir ö** 7*.* ^ J '  c '
aussichtlich im Januar 1916 ausgegeben werden.

Aerlt » . im August 1915

Hleichsbank -Airektorium.
v . Grtm « .

l Si
Ei
fd
M

*• ße
i b<*•ße
5,

tu
F

sc
®


	[Seite 1]
	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]

